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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur Spitzengliederung des Bundesministeriums der 
Verteidigung – Parlamentarische Vorstöße auf der Grundlage des 
Soldatengesetzes 

Gem. § 90 Soldatengesetz (SoldG) hat der Deutsche Bundestag die Möglichkeit, ein Organisati-
onsgesetz (OrgG) über die militärische Spitzengliederung des Bundesministeriums der Verteidi-
gung (BMVg) zu erlassen, von der allerdings bis heute kein Gebrauch gemacht worden ist. Die 
Vorschrift lautet: 
 

„Die Organisation der Verteidigung, insbesondere die Spitzengliederung der Bundeswehr und die 
endgültige Organisation des Bundesministeriums der Verteidigung, bleiben besonderer gesetzli-
cher Regelung vorbehalten.“ 

 
Zur Historie des § 90 SoldG führt die Kommentarliteratur aus: 
  

„Die gesetzliche Fixierung der (Spitzen-)Organisation des BMVg war bereits zu Beginn der Debatte 
um die deutsche Wiederbewaffnung eine wesentliche Streitfrage. Sie erlebte einen politischen und 
rechtswissenschaftlichen Höhepunkt in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. § 90 
SoldG vorangegangen war - wortgleich - § 7 des bis zum Inkrafttreten des SoldG geltenden Freiwil-
ligengesetzes vom 23.7.1955. Diese Bestimmung war als Kompromiss zwischen der Forderung der 
Oppositionsparteien und Abgeordneten der Regierungskoalition nach Verankerung eines Organisa-
tionsvorbehalts für den BMVg im Grundgesetz und der ursprünglichen Absicht der Bundesregierung 
entstanden, diese Frage überhaupt (noch) nicht gesetzlich zu regeln. „Geistiger Vater“ des […] Ent-
wurfs des Freiwilligengesetzes war der Abgeordnete Richard Jaeger (CSU). Er setzte sich gemeinsam 
mit der Opposition mit seinem Vorschlag gegen die eigene Bundesregierung und insbesondere gegen 
den eigenen Verteidigungsminister durch, die einen solchen gesetzlichen Vorbehalt bis zum Schluss 
mit allen Mitteln bekämpften. […] 
  
Der Streit zwischen Bundesregierung und Parlament über die gesetzliche Verankerung der Spitzen-
gliederung des BMVg setzte sich in den Beratungen zum SoldG fort. Der Regierungsentwurf sah keine 
diesbezügliche Norm vor. Bereits in der ersten Beratung dieses Entwurfs im Bundestag am 
12.10.1955 forderte der Abgeordnete Merten (SPD) u.a. ein Gesetz über die Organisation der Vertei-
digung, die Spitzengliederung der Streitkräfte und die endgültige Organisation des BMVg, „bevor 
der erste Soldat eingestellt wird“. Abgeordneter Merten wies auf die Notwendigkeit hin, dieses 
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Gesetz an den Anfang der Entwicklung und nicht an ihr Ende zu stellen. Andernfalls müsse man 
damit rechnen, dass die „Verwaltung“ vollendete Tatsachen schaffe, ehe der Gesetzgeber agiert habe. 
Für die FDP drückte Abgeordneter von Manteuffel die Hoffnung aus, die Bundesregierung werde 
bald den Entwurf eines OrgG vorlegen. […]“1 
 
„Bereits kurze Zeit nach dem Inkrafttreten des Soldatengesetzes legte die Bundesregierung einen 
(ersten) Entwurf eines Gesetzes über die Organisation der militärischen Landesverteidigung vom 
26.4.1956 vor (BT-Drs. II/2341, sog. „Cartellieri-Entwurf“). Der Entwurf wurde aufgrund vielfältiger 
Divergenzen zwischen den beteiligten Ressorts einerseits und dem Bundestag und seinen Ausschüs-
sen andererseits mehrfach „nachgebessert“. Die letzten Änderungen datieren von Mitte März 1957. 
Sie wurden wegen des Endes der Legislaturperiode nicht mehr im Bundestag beraten. Es mag sein, 
dass dabei auch die Einsicht eine Rolle gespielt hat, dass eine gesetzliche Detailregelung einer künf-
tigen Fortentwicklung der Organisation des BMVg im Weg stehen könnte. Eine inhaltliche Betrach-
tung dieser Entwicklung erübrigt sich hier, da er nicht wieder aufgegriffen wurde.“2 
 
„In der 4. Wahlperiode wurde erneut versucht, § 90 SoldG umzusetzen: Am 13.1.1965 forderte der 
Verteidigungsausschuss - nach einem Entschließungsantrag der FDP-Fraktion vom 14.4.1964 - die 
Bundesregierung auf, bis zum 1.4.1965 den Entwurf eines OrgG vorzulegen. Die Bundesregierung 
kam dieser Aufforderung am 18.6.1965 nach (vgl. BT-Drs. IV/1965). Zu diesem Zeitpunkt musste 
allen Beteiligten klar sein, dass auch dieser Entwurf wegen des bevorstehenden Endes der Wahlpe-
riode nicht mehr verabschiedet werden konnte. Er fiel dann auch der materiellen Diskontinuität zum 
Opfer. Weitere Anläufe, doch noch den Gesetzesbefehl des § 90 SoldG zu erledigen, wurden mit 
Referentenentwürfen vom 8.6. und 15.9.1966 unternommen. Sie stießen bereits in der Ressortabstim-
mung auf solche Widerstände, dass sie nicht wieder aufgegriffen wurden.“3 

 
Im Jahr 1968 hatte dann die FDP-Fraktion letztmalig einen Antrag in den Bundestag eingebracht, 
ein (Organisations-)Gesetz über die Spitzengliederung der Landesverteidigung zu erlassen.4 Beim 
Einbringen dieses Gesetzes bezog sich die FDP-Fraktion noch auf § 66 (a.F.) Soldatengesetz. Der 
Wortlaut des § 66 Soldatengesetz in der Fassung vom 19.3.1956 ist identisch mit dem § 90 des 
heute gültigen Soldatengesetzes. Der FDP-Antrag fand damals keine parlamentarische Mehrheit.5 
Er sah eine Zusammenfassung der militärischen und der zivilen Verteidigung unter dem 

 

1 Metzger in: Eichen/Metzger/Sohm, Soldatengesetz, 4. Aufl. 2021, § 90 Organisationsgesetz, Rn. 1-3, 
https://www.juris.de/r3/document/samson-SHJRhjrk-sdgD1979/part/C. (Die in der Kommentierung verwende-
ten Abkürzungen wurden zwecks besseren Verständnisses ausgeschrieben.) 

2 Ders., Rn. 10 (Hervorhebungen vom Verf.). 

3 Ders. Rn. 11 f. 

4 Vgl. BT-Drs. V/2994 v. 7.6.1968, https://dserver.bundestag.de/btd/05/029/0502994.pdf sowie https://dser-
ver.bundestag.de/btd/05/030/0503018.pdf. 

5 Vgl. zur Debatte im Bundestag: https://dserver.bundestag.de/btp/05/05201.pdf, siehe dort S. 10877. 

https://www.juris.de/r3/document/samson-SHJRhjrk-sdgD1979/part/C
https://dserver.bundestag.de/btd/05/029/0502994.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/05/030/0503018.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/05/030/0503018.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/05/05201.pdf


Kurzinformation 
Zur Spitzengliederung des Bundesministeriums der 
Verteidigung – Parlamentarische Vorstöße auf der 
Grundlage des Soldatengesetzes 
 

 

 

 

Fachbereich WD 2 (Auswärtiges, Völkerrecht, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Verteidigung,  
   Menschenrechte und Humanitäre Hilfe) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 3 

Bundeskanzler vor. Der Generalinspekteur sollte truppendienstlicher Vorgesetzter aller Soldaten 
werden. Diese Ansätze waren wohl so radikal, dass der Entwurf scheiterte.6 
 
Seit 1968 wurden nach dem Motto „Das Sagen hat der Minister" (Zitat vom ehemaligen Verteidi-
gungsminister Hans Apel) unter Verweis auf die Ressortkompetenz alle Veränderungen in der 
Spitzengliederung der Bundeswehr per Erlass des Bundesministers der Verteidigung angewiesen 
(„Blankeneser Erlass" vom 21. März 1970, „Berliner Erlass" vom 21. Januar 2005, „Dresdner Er-
lass" vom 21. März 2012). 
 
Die rechtliche „Sinnhaftigkeit“ eines Organisationsgesetzes (OrgG) nach § 90 SoldG wird in der 
Kommentarliteratur mittlerweile skeptisch bis kritisch beurteilt: 
 

„Letztlich ist es inzwischen sachgerecht, eine gesetzliche Lösung der nach § 90 SoldG zu entschei-
denden Fragen nicht weiter zu favorisieren. Zutreffend wird auf die auch ohne ein solches Gesetz 
vorhandene besondere parlamentarische Kontrolle der Streitkräfte verwiesen sowie auf die im 
Grundgesetz enthaltenen Organisationsgrundsätze. Vor allem ist die über das Budgetrecht ausge-
übte permanente parlamentarische Kontrolle zu nennen; nach Art. 87a Abs. 1 Satz 2 GG müssen 
sich die zahlenmäßige Stärke der Streitkräfte und die Grundzüge ihrer Organisation aus dem Haus-
haltsplan ergeben. Damit sind wesentliche Bereiche des in einem Gesetz nach § 90 SoldG zu be-
rücksichtigenden Regelungsumfangs bereits (verfassungs-)gesetzlich abgedeckt, so dass für weiter-
gehende gesetzliche Regelungen nicht mehr unbedingt ein zwingender materieller Bedarf gesehen 
werden muss. Hingewiesen werden kann auch darauf, dass ein OrgG es dem BMVg erschweren 
würde, die Kommandostruktur der Bundeswehr wechselnden Herausforderungen elastisch anzu-
passen.“7 

 
Zum rechtlichen Gehalt des § 90 SoldG führt die Kommentarliteratur aus:  
 

„Mit dem nach § 90 geplanten OrgG sollte ein „Äquivalent“ für die Kompetenzen des BMVg als 
Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt nach Art. 65a GG gefunden werden. Da die Befehls- 
und Kommandogewalt unstrittig die militärische Organisationsgewalt einschließt, sollte - als Aus-
fluss der besonderen parlamentarischen Kontrolle des Ressorts BMVg - in Gestalt des Organisati-
onsgesetzes ein Korrelat geschaffen werden. 

Der Gesetzesvorbehalt ist allerdings so lange rechtlich wirkungslos, wie das nach § 90 SoldG zu 
erlassene OrgG nicht ergangen ist. § 90 ist seinem rechtlichem Gehalt nach eine bloße „Ermahnung 
des Gesetzgebers an sich selbst“. Trotzdem wäre es falsch, von einer lex nullum zu sprechen. Dabei 
würde die politische Wirkung dieser Norm, so wie sie sich auch in zahlreichen Organisationserlas-
sen des BMVg niedergeschlagen hat, übersehen. Verfassungsrechtlich zweifelhaft ist, ob mit einem 
solchen OrgG zulässigerweise in die grundgesetzlich verbriefte Organisationskompetenz des BMVg 

 

6 So Metzger in: Eichen/Metzger/Sohm, Soldatengesetz, 4. Aufl. 2021, § 90 Organisationsgesetz, Rn. 13. 

7 Metzger in: Eichen/Metzger/Sohm, Soldatengesetz, 4. Aufl. 2021, § 90 Organisationsgesetz, Rn. 14. 
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eingegriffen werden dürfte. Wirkte ein solches Gesetz als Organisationssperre für den BMVg, wäre 
es wegen Verstoßes gegen das Prinzip der Gewaltenteilung verfassungswidrig.“8 

 

Fazit und Ausblick 

§ 90 SoldG ermächtigt das Parlament, ein Organisationsgesetz zu erlassen, das in das Selbstorga-
nisationsrecht des BMVg (ministerielle Erlasse zur Spitzengliederung des Ressorts usw.) und da-
mit in das verfassungsrechtlich verankerte Ressortprinzip (Art. 65 und 65a GG) eingreift. § 90 
SoldG beinhaltet damit ein potenzielles Spannungsfeld zwischen Parlament und Regierung. Die-
ses Spannungsfeld wirkt insoweit „anachronistisch“, als sich die politischen Konfliktlinien in 
der Bundesrepublik Deutschland seit Verabschiedung des Gesetzes im Jahre 1955 von dem 
grundsätzlichen, im Gewaltenteilungsprinzip des Grundgesetzes wurzelnden Konflikt zwischen 
Parlament und Regierung stetig in Richtung eines Konflikts zwischen regierungstragender Parla-
mentsmehrheit und parlamentarischer Opposition verschoben haben. 

Die Initiative für ein Organisationsgesetz müsste womöglich „aus der Mitte des Bundestages“ 
(Art. 76 Abs. 1 GG, also von mindestens 5 Prozent der Mitglieder des Bundestages oder einer 
Fraktion) kommen – wenn man davon ausgeht, dass die Bundesregierung einer Gesetzesinitia-
tive, welche die Begrenzung der Ressortkompetenz eines Ministeriums beinhaltet, vermutlich 
eher skeptisch gegenüber stünde. Eine parlamentarische Mehrheit, die für die Verabschiedung 
eines Organisationsgesetzes erforderlich wäre, müsste dann aber zwangsläufig auch Teile der die 
Regierung tragenden Parlamentsmehrheit umfassen. Dies erschwert die Mehrheitsbildung für ein 
Organisationsgesetz erheblich. Nicht von ungefähr sind parlamentarische Vorstöße in Richtung 
eines Organisationsgesetzes seit 1968 – also seit über 55 Jahren – ausgeblieben. 

Die Gründe dafür mögen aber nicht nur prozeduraler, sondern auch verfassungsrechtlicher Art 
sein. So findet die gesetzliche Beschränkung des Ressortprinzips ihre Grenzen im Gewaltentei-
lungsprinzip der Verfassung (Art. 20 Abs. 2 GG). Wann ein Organisationsgesetz als Ausdruck  
legitimer parlamentarischer Regierungskontrolle die Handlungsfähigkeit und organisatorische 
Flexibilität des Ministers – quasi wie eine „Organisationssperre“ – „lahmlegt“, lässt sich abstrakt 
nicht beantworten. Dies hängt von der konkreten Ausgestaltung des Organisationsgesetzes ab.  
Je konkreter und detaillierter eine gesetzliche Regelung in den „Alltag“ der Streitkräfte, der Bun-
deswehrverwaltung und des Bundesverteidigungsministeriums eingreift, desto mehr strapaziert 
sie das Gewaltenteilungsprinzip. 

Eine verfassungsrechtlich ausgewogene Balance zwischen parlamentarischer Regierungskontrolle 
und ministerieller Selbstorganisation, die ein Organisationsgesetz herzustellen hat, könnte am 
Ende durch das BVerfG korrigiert werden. Das Gericht kann auf Antrag der Bundesregierung,  
einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages im Wege der 

 

8 Ders., Rn. 7-9; ebenso Hernekamp, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG-Kommentar, Bd. 2, Art. 65a Rn. 27; Klein, 
JuS 1974, S. 367. 
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abstrakten Normenkontrolle (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, §§ 76 ff. BVerfGG) mit der Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit eines Organisationsgesetzes befasst werden. Obwohl die Rechtsprechung des 
BVerfG in den letzten Jahren geneigt war, die parlamentarische Kontrolle gegenüber der Regie-
rung zu stärken, hat das Gericht doch auch immer wieder exekutive Kernbereiche identifiziert, 
so dass sich der Ausgang eines Normkontrollverfahrens kaum prognostizieren ließe.  

Es könnte perspektivisch sinnvoll sein, das Thema „Organisationsgesetz nach § 90 SoldG“ bereits 
im Vorfeld einer potentiellen Gesetzesinitiative zum Gegenstand einer öffentlichen Anhörung im 
Deutschen Bundestag zu machen, bei der Vertreter der Staatsrechtslehre und des Wehrrechts so-
wie der Streitkräfte zu Wort kommen. 

 

*** 

 

 


